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RS OGH 1967/9/29 5Ob187/67
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.09.1967

Norm

AO §48

Rechtssatz

Nach § 48 AO ist es nicht notwendig, daß die Berechtigten ihre Zustimmung zu der vorgeschlagenen Beschränkung

ihrer Ansprüche mit bestimmten Worten erklären, vielmehr genügt ein positives Handeln des Gläubigers, aus dem

seine Absicht, den Vorschlag anzunehmen, völlig eindeutig hervorgeht.
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